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tung für das deutsche Kammerwesen 
 

von Prof. Dr. Winfried Kluth 

1. Transparenz als Prinzip der 
Europäischen Union 

Die Europäische Union verfolgt seit 

dem Übergang zur „politischen Union“ 

mit dem Maastrichter Unionsvertrag 

eine Politik der Transparenz1, die zu-

gleich auf eine Aktivierung der Bürger2 

abzielt. Aktuell wird das Prinzip u.a. in 

Art. 1 und Art. 10 Abs. 3 EUV veran-

kert, die verlangen, dass in der Euro-

päischen Union Entscheidungen so 

offen und bürgernah wie möglich ge-

troffen werden.3 Im engeren Sinne 

einer Zugänglichkeit von Dokumenten 

wird die Transparenzpflicht in Art. 15 

AEUV anspruchsvoll konkretisiert. Bei 

diesen Regelungen steht die Eröff-

nung des Zugangs zu Dokumenten 

und Informationen im Vordergrund, 

die sich in der Sphäre der Organe der 

EU befinden.  

In gleicher Weise hat die Europäische 

Union in einigen Sachbereichen auch 

die Mitgliedstaaten verpflichtet, den 

Bürgern einen Zugang zu behördli-

chen Informationsbeständen zu eröff-

nen. Dies gilt namentlich für den Be-

reich der Umweltinformationen.4 

Die Offenheit bzw. Öffentlichkeit und 

Zugänglichkeit von Informationen bil-

det jedoch nur eine Seite der Thema-

tik ab. Erfasst wird durch die Eröff-

nung des Informationszugangs als 

solchen vor allem die Ermöglichung 

einer besseren politischen und demo-

kratischen Kontrolle der öffentlichen 

Gewalt durch Bürger und Zivilgesell-

schaft, wie sie im Zusammenhang mit 

den das demokratische Leben in der 

Europäischen Union ausgestaltenden 

Regelungen intendiert ist.  

Betrachtet man die bei den öffentli-

chen Stellen auf Unionsebene und auf 

nationaler Ebene vorliegenden Infor-
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mations- und Wissensbestände als 

„Rohmaterial“, das seinerseits die 

Grundlage für eine weitere Verede-

lung und Wissensgenerierung und 

damit eine Wertschöpfung dienen 

kann, so wird deutlich, dass auch der 

technische und rechtliche Rahmen für 

die (Weiter-)Verwendung dieser In-

formationen von großer Bedeutung ist. 

Da insoweit der rechtliche und funkti-

onale Zugang weniger aus dem 

Blickwinkel der politischen Kontrolle, 

sondern vielmehr der ökonomischen 

Nutzung der vorhandenen Informatio-

nen erfolgt, ändert sich auch der kom-

petenzielle Zugang. Im Vordergrund 

stehen wirtschaftliche Interessen bzw. 

das Ziel, die Funktionsfähigkeit des 

Binnenmarktes weiter zu erhöhen.  

An dieser Stelle setzt die zweite Stufe 

der Politik und Rechtsetzung der Eu-

ropäischen Union an, die auf eine 

Verbesserung und Harmonisierung 

der Verwertung und Weiterverwen-

dung von öffentlich zugänglichen In-

formationen ausgerichtet ist und unter 

dem Leitbegriff der Open Government 

Data den Akzent auf die Verwer-

tungsbedingungen legt. Den Aus-

gangspunkt dieser Politik kann man in 

der sog. PSI-Richtlinie5 (PSI = Public 

Sector Information)6 verorten. 

 

2. Die PSI-Richtlinie und ihre 
Weiterentwicklung 

a) Die PSI-Richtlinie in ihrer 
ursprünglichen Fassung 

Die Richtlinie 2003/98/EG des Euro-

päischen Parlaments und des Rates 

vom 17. November 2003, kurz: PSI-

Richtlinie, wurde ab 2002 auf Vor-

schlag der Kommission7 verhandelt. 

Ihren Vorstoß begründete die Kom-

mission vor allem damit, dass in Ge-

stalt der bei staatlichen Stellen vorlie-

genden Informationen ein bedeutsa-

mes Wirtschaftsgut „brachliegt“, des-

sen bessere Bereitstellung für die 

Wirtschaft und die Zivilgesellschaft 

einen bedeutsamen Entwicklungs- 

und Wachstumsimpuls auslösen kann.  

Es wird eine doppelte Strategie ver-

folgt, die einerseits auf eine Stärkung 

der Bürgerbeteiligung und damit auch 

eine staatsstrukturelle Ebene abzielt, 

die andererseits aber auch zusätzliche 

Impulse für die wirtschaftliche Ent-

wicklung vermitteln will.8 Welcher As-

pekt bei den jeweiligen Inhabern von 

Informationen im Vordergrund steht, 

hängt von der Art der dort vorhande-

nen Informationen ab. Bei den Wirt-

schaftskammern ist davon auszuge-

hen, dass die zweite Zielsetzung zu-

mindest dominiert.  

Mit der PSI-Richtlinie wurde der Ver-

such unternommen, den rechtlichen 
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und technischen Rahmen für die Wei-

terverwendung von Informationen 

besser zu harmonisieren, damit die 

beschriebenen Potenziale binnen-

marktweit besser genutzt werden 

können. Daran wird deutlich, dass es 

der Kommission in erster Linie um die 

ökonomischen Effekte der Weiterver-

wendung ging und geht.  

b) Die Aussagen zum 
Anwendungsbereich der PSI-
Richtlinie 

Der Anwendungsbereich der Richtlinie 

wird in Art. 1 Abs. 1 folgendermaßen 

bestimmt:  

„(1) Diese Richtlinie enthält einen 

Mindestbestand an Regeln für die 

Weiterverwendung und die prakti-

schen Mittel zur Erleichterung der 

Weiterverwendung vorhandener Do-

kumente, die im Besitz öffentlicher 

Stellen der Mitgliedstaaten sind.“ 

Der insoweit zentrale Begriff der öf-

fentlichen Stelle wird in Art. 2 Nr. 1 

legal definiert: 

„Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet 

der Ausdruck 

1. „öffentliche Stelle“ den Staat, Ge-

bietskörperschaften, Einrichtungen 

des öffentlichen Rechts und Verbän-

de, die aus einer oder mehreren die-

ser Körperschaften oder Einrichtun-

gen bestehen; 

2. „Einrichtungen des öffentlichen 

Rechts“: eine Einrichtung, die  

a) zu dem besonderen Zweck ge-

gründet wurde, im Allgemeininteresse 

liegende Aufgaben zu erfüllen, die 

nicht gewerblicher Art sind, und 

b) Rechtspersönlichkeit besitzt und 

c) überwiegend vom Staat, von Ge-

bietskörperschaften oder von anderen 

Einrichtungen des öffentlichen Rechts 

finanziert wird oder hinsichtlich ihrer 

Leitung der Aufsicht durch letztere 

unterliegt oder deren Verwaltungs-, 

Leistungs- oder Aufsichtsorgan mehr-

heitlich aus Mitgliedern besteht, die 

vom Staat, von Gebietskörperschaften 

oder von anderen Einrichtungen des 

öffentlichen Rechts ernannt worden 

sind;“ 

Ausweislich des zehnten Erwägungs-

grundes übernimmt die PSI-Richtlinie 

mit dieser Bestimmung des Anwen-

dungsbereichs die Regelungen aus 

der Richtlinie über das öffentliche Auf-

tragswesen. Das ist insoweit relevant, 

als der EuGH in einer eine Ärztekam-

mer betreffenden Fallkonstellation in 

Bezug auf diese Richtlinie die Ansicht 

vertritt, dass die Kammern, soweit sie 

ihre Tätigkeit durch Beiträge der Mit-

glieder finanzieren, was bei den In-

dustrie- und Handelskammern der Fall 

ist9, nicht in den Anwendungsbereich 

fallen.   
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Für den EuGH ist letztlich entschei-

dend, dass die Beitragspflichtigen 

selbst über den Beitrag und seine 

Verwendung entscheiden und dass 

ihnen insoweit ein größerer Entschei-

dungsspielraum belassen werden soll 

als er bei der Verwendung von allge-

meinen Haushaltsmitteln besteht. Ob 

damit die Reichweite der gesetzlichen 

Vorprägung der Kammerbeiträge zu-

treffend gewürdigt wird, kann hier 

ebenso dahinstehen wie der rechts-

vergleichende Aspekt, der zeigt, dass 

z.B. in Frankreich die Industrie- und 

Handelskammern durch eine Beteili-

gung an der Gewerbesteuer finanziert 

werden. 

In der wissenschaftlichen Literatur ist 

die Entscheidung des EuGH so inter-

pretiert worden, dass dieses Ergebnis 

auch auf Industrie- und Handelskam-

mern übertragen werden kann bzw. 

muss.10 

Geht man davon aus, dass der An-

wendungsbereich der PSI-Richtlinie 

wegen der expliziten Anknüpfung an 

die Vergaberichtlinie in gleicher Weise 

zu bestimmen ist, so würde dies zur 

Folge haben, dass die Industrie- und 

Handelskammern nicht in ihren An-

wendungsbereich fallen. 

Unabhängig davon, ob man die Kam-

mern in den Anwendungsbereich der 

PSI-Richtlinie einbezieht, steht es 

dem deutschen Gesetzgeber frei, die 

Kammern in den Anwendungsbereich 

einzubeziehen. Vor diesem Hinter-

grund soll im Folgenden von einer 

Anwendbarkeit der PSI-Richtlinie bzw. 

des IWG auf die Kammern ausgegan-

gen und auf dieser Grundlage die Be-

deutung für die Kammern skizziert 

werden.  

c) Wesentliche Inhalte der PSI-
Richtlinie 

Die Richtlinie verfolgt entsprechend 

der vorherrschenden Rechtsetzungs-

praxis das Ziel einer Mindestharmoni-

sierung. Sie belässt demnach den 

Mitgliedstaaten zahlreiche Gestal-

tungsfreiheiten, insbesondere im vor-

gelagerten Bereich der Begründung 

eines öffentlichen Zugangs zu Infor-

mationen, und konzentriert sich auf 

die Etablierung eines diskriminie-

rungsfreien und mit geringen Trans-

ferkosten verbundenen Zugangs zum 

Zweck der Weiterverwendung.11  

d) Die Änderungsrichtlinie 
2013/37/EU vom 26. Juni 2013 

Mit der Richtlinie 2013/37/EU vom 26. 

Juni 2013 verfolgt die Europäische 

Union ausweislich der Erwägungs-

gründe das Ziel, der seit 2003 deutlich 

gewachsenen Bedeutung der von der 

PSI-Richtlinie erfassten Informations-

bestände dadurch Rechnung zu tra-
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gen, dass die Mitgliedstaaten nun-

mehr grundsätzlich verpflichtet wer-

den sollen, die Weiterverwendung von 

öffentlich zugänglichen Informationen 

zu gestatten und zu fördern und 

dadurch Wirtschaftswachstum und 

soziales Engagement noch stärker als 

bisher zu fördern. Zudem soll in die-

sem Interesse der Anwendungsbe-

reich moderat erweitert werden.  

Damit bleibt es bei der Entschei-

dungshoheit der Mitgliedstaaten in 

Bezug auf die Frage, welche Informa-

tionen öffentlich zugänglich gemacht 

werden sollen bzw. dürfen. 

3. Umsetzung durch den 
deutschen Gesetzgeber 

a) Umsetzung der PSI-Richtlinie 
durch das IWG 

Anders als im Bereich der Informati-

onsfreiheitsgesetze ist für den Bereich 

der Weiterverwendung der Bundesge-

setzgeber zu einer einheitlichen Um-

setzung auf der Grundlage seiner 

konkurrierenden Gesetzgebungszu-

ständigkeit für das Recht der Wirt-

schaft nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG 

i.V.m. Art. 72 Abs. 2 GG zuständig.12 

Der Bundesgesetzgeber hat sich bei 

der Umsetzung der PSI-Richtlinie 

durch das IWG auf eine sog. „eins-zu-

eins“-Umsetzung beschränkt, d.h. kei-

ne weitergehenden Regelungen oder 

Zielsetzungen formuliert.13 Dies geht 

so weit, dass große Teile der gesetzli-

chen Regelung wortgleich aus der 

Richtlinie übernommen wurden. Das 

gilt u.a. für die Bestimmung des An-

wendungsbereichs. 

Anzuwenden ist das IWG nach § 1 

Abs. 1 auf „öffentliche Stellen“. Dieses 

Tatbestandsmerkmal ist gesetzlich 

definiert. Nach § 2 Nr. 1 fallen darun-

ter neben den Gebietskörperschaften 

(Buchstabe a) auch 

„b) andere juristische Personen des 

öffentlichen und des privaten Rechts, 

die zu dem besonderen Zweck ge-

gründet wurden, im Allgemeininteres-

se liegende Aufgaben nichtgewerbli-

cher Art zu erfüllen, wenn Stellen, die 

unter Buchstabe a oder Buchstabe c 

fallen, sie einzeln oder gemeinsam 

durch Beteiligung oder auf sonstige 

Weise überwiegend finanzieren oder 

über ihre Leitung die Aufsicht ausüben 

oder mehr als die Hälfte der Mitglieder 

eines ihrer zur Geschäftsführung oder 

zur Aufsicht berufenen Organe be-

stimmt haben. Das Gleiche gilt dann, 

wenn die Stelle, die einzeln oder ge-

meinsam mit anderen die überwie-

gende Finanzierung gewährt oder die 

Mehrheit der Mitglieder eines zur Ge-

schäftsführung oder Aufsicht berufe-

nen Organs bestimmt hat, unter Satz 

1 fällt,  
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c) Verbände, deren Mitglieder unter 

Buchstabe a oder Buchstabe b fal-

len.“. 

Es ist zunächst zu klären, ob die In-

dustrie- und Handelskammern als 

Körperschaften des öffentlichen 

Rechts unter Buchstabe b) zu subsu-

mieren sind, weil sie nach § 1 IHKG 

vor allem die Aufgabe haben, die Inte-

ressen der Wirtschaft der Region zu 

fördern. Es könnte fraglich sein, ob 

damit eine im Allgemeininteresse lie-

gende Aufgabe nichtgewerblicher Art 

vorliegt.   

Dazu ist anzumerken, dass die Indust-

rie- und Handelskammern zwar maß-

geblich darauf ausgerichtet sind, die 

Wirtschaft der Region zu fördern und 

damit auf den ersten Blick ein partiku-

lares Interesse im Vordergrund ihrer 

Tätigkeit steht. Da diese Aufgabe 

bundesweit wahrgenommen wird und 

den Kammern darüber hinaus weitere 

hoheitliche Aufgaben zur Erfüllung 

zugewiesen sind, u.a. auch die Bera-

tung staatlicher Stellen, liegt im Er-

gebnis eine Tätigkeit im Allgemeinin-

teresse vor, weshalb die Industrie- 

und Handelskammern schon aus die-

sem Grund in den Anwendungsbe-

reich des Gesetzes fallen.  

Das Zurverfügungstellen von wieder-

verwendbaren Daten steht im Ein-

klang mit dem gesetzlichen Kammer-

auftrag aus § 1 Abs. 1 IHKG. Die För-

derung der gewerblichen Wirtschaft 

stellt eine wesentliche Kernaufgabe 

der Kammern dar und prägt zugleich 

deren Selbstverständnis. Darüber hin-

aus verzichtete der Gesetzgeber mit 

dem in § 1 Abs. 1 IHKG verankerten 

Wirtschaftsförderungsauftrag darauf, 

konkrete Vorgaben zur Ausgestaltung 

oder Einschränkungen der Förderung 

zu treffen, was in der Praxis zu einer 

vielseitig ausgestalteten Förde-

rungstätigkeit der Industrie- und Han-

delskammern führt. Diese erstreckt 

sich von Beratungen, Empfehlungen 

und Informationen, bis zur Aus-

kunftserteilung gegenüber den Kam-

mermitgliedern.14  

Die Möglichkeit der (digitalen) Nut-

zung von Inhalten ist vor allem für 

kleine aufstrebende Unternehmen von 

Vorteil und dient den Verwendern auf 

vielseitige Weise, etwa bei einer Un-

ternehmensgründung. Durch die Er-

möglichung der Weiterverwendung 

von wirtschaftlichen amtlichen Daten 

seitens der Kammern kann die Wirt-

schaftsförderung somit weiter ausge-

baut werden. Zu erwähnen ist in die-

sem Zusammenhang auch, dass es 

sich bei der Ermöglichung einer sol-

chen Weiterverwendung von Daten 

keinesfalls um eine Erweiterung der 

Informationspflichten oder des ver-
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pflichteten Informationszugangs der 

Industrie- und Handelskammern han-

delt, sondern lediglich um eine Ermög-

lichung der weiteren Verwendung von 

bereits zugänglich gemachten Daten. 

Befürchtungen in Bezug auf die Ein-

schränkung der Kammertätigkeit oder 

einen möglichen Kontrollverlust über 

zusätzliche Datenmengen sind daher 

unbegründet. Im Ergebnis entspricht 

die Bereitstellung von wiederver-

wendbaren wirtschaftlichen Daten 

dem gesetzlichen Aufgabenbereich 

nach § 1 Abs. 1 IHKG und ist darüber 

hinaus vor dem Hintergrund des kon-

kreten Wirtschaftsförderungsauftrages 

geboten, weshalb den Industrie- und 

Handelskammern auch aus diesem 

Grund eine solche Verpflichtung auf-

erlegt werden kann bzw. muss. 

Zu überlegen ist in diesem Zusam-

menhang, ob es einer unionsrechts-

konformen begrenzenden Auslegung 

des Begriffs der öffentlichen Stelle 

bedarf, wenn man auf der Ebene des 

Unionsrechts der Ansicht folgt, dass 

Kammern nicht in den Anwendungs-

bereich der PSI-Richtlinie fallen. Dazu 

ist anzumerken, dass eine unions-

rechtskonforme Auslegung nur dann 

angezeigt wäre, wenn das Unions-

recht den engeren Anwendungsbe-

reich verlangt. Dies ist aber nicht der 

Fall, so dass es bei der Anwendbar-

keit des IWG auf Kammern bleibt. An 

der Richtlinienkonformität des IWG 

sowie des IWG-Änderungsgesetzes 

bestehen darüber hinaus keine Zwei-

fel. 

Die wichtigsten Regelungen finden 

sich in den nachfolgend dokumentier-

ten Normen: 

„§ 3 Gleichbehandlungsanspruch 

 (1) 1Jede Person ist bei der Ent-

scheidung über die Weiterverwendung 

vorhandener Informationen öffentli-

cher Stellen, die diese zur Weiterver-

wendung zur Verfügung gestellt ha-

ben, gleich zu behandeln. 2Ein An-

spruch auf Zugang zu Informationen 

wird durch dieses Gesetz nicht be-

gründet. 

 (2) Werden Informationen von öffent-

lichen Stellen als Ausgangsmaterial 

für eigene Geschäftstätigkeiten wei-

terverwendet, gelten hierfür die glei-

chen Entgelte und Bedingungen wie 

für andere Personen. 

(3) 1Dürfen die Informationen weiter-

verwendet werden, sind sie in allen 

angefragten Formaten und Sprachen, 

in denen sie bei der öffentlichen Stelle 

vorliegen, zur Verfügung zu stellen; 

soweit möglich sind sie elektronisch 

zu übermitteln. 2Auszüge von Infor-

mationen werden zur Verfügung ge-

stellt, wenn damit für die öffentliche 
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Stelle kein unverhältnismäßiger Auf-

wand verbunden ist. 

 (4) 1Regelungen über die Weiterver-

wendung von Informationen öffentli-

cher Stellen dürfen keine ausschließli-

chen Rechte gewähren. 2Dies gilt 

nicht, wenn zur Bereitstellung eines 

Dienstes im öffentlichen Interesse ein 

ausschließliches Recht über die Wei-

terverwendung von Informationen er-

forderlich ist. 3Die Begründung eines 

solchen Rechts muss regelmäßig, 

mindestens alle drei Jahre, überprüft 

werden. 4Nach dem 31. Dezember 

2003 getroffene Regelungen über 

ausschließliche Rechte müssen klar 

und eindeutig sein sowie öffentlich 

bekannt gemacht werden. 

5Bestehende ausschließliche Rechte, 

die nicht unter Satz 2 fallen, erlöschen 

mit Ablauf der Regelung, spätestens 

jedoch am 31. Dezember 2008.“ 

Dadurch soll ein chancengleicher Zu-

gang zu den Informationen sowie bei 

der Weiterverarbeitung garantiert 

werden. 

„§ 4 Bearbeitung von Anfragen; 

Transparenz 

(1) 1Über Anfragen auf Weiterver-

wendung von Informationen entschei-

det die öffentliche Stelle innerhalb von 

20 Arbeitstagen nach Eingang der 

Anfrage. 2Bei umfangreichen oder 

schwierigen Sachverhalten beträgt die 

Frist 40 Arbeitstage; die anfragende 

Person ist innerhalb von drei Wochen 

nach Eingang der Anfrage über diese 

Frist zu unterrichten. 3Die Fristen in 

Satz 1 und 2 gelten nicht, wenn die 

öffentliche Stelle selbst eine ange-

messene Frist festgelegt hat oder eine 

solche aufgrund einer Rechtsvorschrift 

besteht. 4Wenn eine Bearbeitungsfrist 

für Anträge auf Zugang zu Informatio-

nen besteht, ist diese auch für die Be-

arbeitung von Anfragen auf Weiter-

verwendung maßgeblich. 

(2) 1Innerhalb der Frist nach Absatz 1 

stellt die öffentliche Stelle die Informa-

tionen zur Weiterverwendung zur Ver-

fügung oder lehnt die Weiterverwen-

dung ab. 2Die öffentliche Stelle kann 

auch ein Vertragsangebot unterbrei-

ten, das Nutzungsbestimmungen ent-

halten kann. 3Die Nutzungsbestim-

mungen müssen verhältnismäßig 

sein, dürfen nicht zu einer Wettbe-

werbsverzerrung führen und die Mög-

lichkeiten der Weiterverwendung nicht 

unnötig einschränken. 

 (3) 1Werden in einer Vereinbarung 

Entgelte für die Weiterverwendung 

verlangt, dürfen die Gesamteinnah-

men aus der Bereitstellung von Infor-

mationen und der Gestattung ihrer 

Weiterverwendung die Kosten ihrer 

Erfassung, Erstellung, Reproduktion 

und Verbreitung zuzüglich einer an-
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gemessenen Gewinnspanne nicht 

übersteigen. 2Die Entgelte sollen für 

den entsprechenden Abrechnungs-

zeitraum kostenorientiert sein und un-

ter Beachtung der für die betreffenden 

öffentlichen Stellen geltenden Buch-

führungsgrundsätze berechnet wer-

den. 

(4) 1Nutzungsbestimmungen und 

Entgelte für die Weiterverwendung, 

die allgemein Anwendung finden sol-

len, sind im Voraus festzulegen und, 

soweit dies technisch möglich und 

sinnvoll ist, elektronisch zu veröffentli-

chen; die elektronische Veröffentli-

chungspflicht gilt auch für Gebühren. 

2Auf Anfrage gibt die öffentliche Stelle 

die Berechnungsgrundlagen für die 

veröffentlichten Entgelte und die Fak-

toren an, die bei der Berechnung der 

Entgelte in besonders gelagerten Ein-

zelfällen berücksichtigt werden.  

3Die öffentliche Stelle gewährleistet, 

dass anfragende Personen über die 

verfügbaren Rechtschutzmöglichkei-

ten unterrichtet werden. 

(5) 1Lehnt die öffentliche Stelle die 

Weiterverwendung ganz oder teilwei-

se ab, teilt sie der anfragenden Per-

son die Gründe mit und weist auf die 

Rechtsschutzmöglichkeiten hin. 

2Beruht die Ablehnung auf § 1 Abs. 2 

Nr. 4, benennt die öffentliche Stelle 

den Rechtsinhaber, wenn er ihr be-

kannt und seine Nennung zulässig ist. 

(6) Die Verpflichtungen aus Absatz 1, 

2 und 5 gelten nicht für die in § 1 

Abs. 2 Nr. 5 bis 7 genannten öffentli-

chen Stellen.“ 

Durch diese Vorgaben sollen die bü-

rokratischen Hindernisse minimiert 

und ein transparenter rechtlicher Ver-

fahrensrahmen geschaffen werden. 

b) IWG-Änderungsgesetz zur 
Umsetzung der 
Änderungsrichtlinie 

Das IWG-Änderungsgesetz für eine 

Umsetzung der Änderungsrichtlinie, 

welches bereits vom Bundestag be-

schlossen wurde,15 verfolgt eine ähnli-

che Strategie. Nachdem anfänglich 

eine vollständige Neufassung des Ge-

setzes erwogen wurde, beschränkt 

sich das Änderungsgesetz nunmehr 

auf eine Umsetzung der Richtlinie in-

nerhalb des bestehenden systemati-

schen Rahmens, wiederum im Sinne 

einer „eins-zu-eins“ Umsetzung der 

Richtlinie.  

Der institutionelle Anwendungsbereich 

des Gesetzes wird nicht verändert. Es 

bleibt dabei, dass öffentliche Stellen 

im Sinne der Begriffsbestimmung des 

§ 2 Nr. 1 IWG erfasst sind. 

Klargestellt werden soll in einem neu-

en § 1 Abs. 2a, dass durch das IWG 

kein zusätzlicher Anspruch auf Zu-
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gang zu Informationen begründet 

wird.  

Durch § 2a IWG n.F. wird der von der 

Änderungsrichtlinie vorgegebene 

Grundsatz der Weiterverwendung 

umgesetzt.  

„§ 2a Grundsatz der Weiterverwen-

dung  

Informationen, die in den Anwen-

dungsbereich dieses Gesetzes fallen, 

können nach Maßgabe dieses Geset-

zes weiterverwendet werden. Für In-

formationen, an denen Bibliotheken, 

einschließlich Hochschulbibliotheken, 

Museen oder Archiven Urheber- oder 

verwandte Schutzrechte oder gewerb-

liche Schutzrechte zustehen, gilt dies 

nur, soweit deren Nutzung nach den 

für diese Schutzrechte geltenden Vor-

schriften zulässig ist oder die Einrich-

tung die Nutzung zugelassen hat; die 

Bedingungen der Nutzung müssen 

den Vorschriften dieses Gesetzes 

entsprechen.“ 

In weiteren Regelungen werden unter 

anderem die Vorgaben für Nutzung 

und Entgelte konkretisiert.  

4. Bewertung der Relevanz für 
die Kammern und Ausblick 

a) Keine Erweiterung des 
Informationszugangs 

Für alle Kammern ist zunächst wich-

tig, dass durch das IWG und seine 

Novellierung der Zugang zu Informati-

onen nicht erweitert wird, da die Re-

gelungen insoweit an den rechtlichen 

Status quo anknüpfen. Gleichwohl 

erscheint es sinnvoll, dass sich jede 

Kammern darüber im Klaren ist, wie 

weit der ihr gegenüber bestehende 

Anspruch auf Informationszugang 

reicht, damit man auch abschätzen 

kann, ob und in welchem Umfang es 

relevante Informationen gibt, die für 

eine Weiterverwendung in Betracht 

kommen. Nur so kann abgeschätzt 

werden, welche praktischen Folgen 

die Neuregelung auslösen kann. 

b) Wo gibt es relevante 
Informationen? 

Damit tritt die Folgefrage in das Zent-

rum der Aufmerksamkeit: Welche In-

formationen sind für eine Weiterver-

wendung geeignet bzw. „interessant“ 

und bei welchen Kammern gibt es 

derartige Informationen? 

Orientiert man sich an den Beispielen, 

die in den Begründungen der EU-

Richtlinien und der deutschen Umset-

zungsgesetze angeführt werden, so 

sind für die Weiterverwendung vor 

allem solche Informationen von Be-

deutung, die ihrerseits für ein Produkt 

oder eine Dienstleistung verwendet 

werden können. Besonders häufig 

werden Geodaten angeführt, die für 
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elektronische Karten- und Navigati-

onsdienste von Bedeutung sind.  

Im Geschäftsbereich der Kammern 

fällt es schwer, vergleichbar nutzbare 

Informationen zu identifizieren. Aller-

dings können z.B. Branchen- und Be-

rufsbezogene Information in Gestalt 

von statistischen Erhebungen und 

Umfragen ggfs. für bestimmte Dienst-

leistungen genutzt werden. Adressma-

terial ist aber nur insoweit relevant, als 

seine Weitergabe überhaupt gesetz-

lich erlaubt ist. Hier ist die Rechtslage 

bei den einzelnen Kammern sehr un-

terschiedlich ausgestaltet. Insgesamt 

dürfte das Potenzial, das bei den 

Kammern verfügbare Informationen 

für die geschäftliche Nutzung bieten, 

eher begrenzter Natur sein. Allerdings 

dürfte auch hier der Grundsatz gelten, 

dass sich die tatsächliche Bedeutung 

erst nach einiger Zeit der praktischen 

Anwendung sicher bestimmen lässt.  

c) Technisch-administrativer 
Aufwand 

Um den technisch-administrativen 

Aufwand zu begrenzen, sollten sich 

die Kammern über die Entwicklung 

und Nutzung der erforderlichen Hard- 

und Software für die Bereitstellung der 

Informationen zum Zweck der Wie-

derverwendung koordinieren. Dabei 

kann auf die Erfahrungen in anderen 

Bereichen der staatlichen Verwaltung 

zurückgegriffen werden. 
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